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Gewaltschutzkonzept der Schulvorbereitenden Einrichtung 

(Stand 10.12.2022) 

 

„Kinder haben das Recht, vor jeglicher Art von Gewalt geschützt zu werden“  
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1. Vorwort 

Das vorliegende Gewaltschutzkonzept soll das Recht auf eine gewaltfreie 

Umgebung in einem institutionellen Rahmen für alle Kinder, die die Einrichtung 

besuchen, sicherstellen. Die Einrichtung hat den Auftrag und den Anspruch, die ihr 

anvertrauten Kinder in besonderem Maße vor Vernachlässigung, Gewalt und 

Übergriffen zu schützen. Die Institution ist ein sicherer Raum, der Kindern Freiräume in 

ihrer altersgemäßen Entwicklung lässt und Auffälligkeiten und deren mögliche 
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Ursachen nicht ignoriert. Alle involvierten Fachkräfte tragen dazu bei, diese 

Atmosphäre herzustellen.  

 

Zur Umsetzung unseres Schutzkonzeptes handeln wir intuitiv nach verschiedenen 

Grundsätzen:  

• Akzeptanz und Wertschätzung eines jeden Menschen  

• Unsere Angebote gelten Kindern jeder Nationalität, Familienkonstellation und 

Religion.  

• Unser Anliegen ist es, den uns anvertrauten Kindern jederzeit einen unterstützenden 

und grenzwahrenden Umgang ihrer physischen und psychischen Integrität zu 

sichern.  

• Wir ermutigen zu einer lebensbejahenden Einstellung und Lebensfreude.  

• Unser Ziel ist es, die Partizipationschancen der Kinder zu erhöhen, um ihnen eine 

kontinuierliche Teilhabe am Leben einer demokratischen Gesellschaft zu 

ermöglichen.  

• Wir schaffen unter den vorgegebenen Bedingungen den bestmöglichen Rahmen, 

um die Entwicklung der Kinder angemessen zu unterstützen und zu begleiten. 

• Die wichtigste Gewährleistung hierfür sind vor allem unsere engagierten und 

kompetenten pädagogischen Fachkräfte, jeweilige Räume zum Wohlfühlen und ein 

ansprechendes Umfeld.  

• Offenheit, Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen bestimmen das Miteinander in 

unserer SVE  

• In allen unseren Handlungen zeigen wir die Bereitschaft zur Weiterentwicklung und 

zum eigenverantwortlichen Handeln.  

• Leitung und Mitarbeiter pflegen einen respektvollen und zugewandten Umgang 

miteinander und leben dieses Leitbild als Modell vor. 
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2. Kultur der Achtsamkeit 

 

Unsere Einrichtung ist für Kinder ein Ort, an dem eine Kultur der Achtsamkeit und 

Wertschätzung gelebt wird.  

Unter Achtsamkeit versteht man sowohl eine offene, neugierige und akzeptierende 

Haltung gegenüber eigenen Empfindungen, als auch das Erleben und Handeln 

anderer.  

Dazu gehören Gedanken, Phantasien, Erinnerungen, Gefühle, 

Sinneswahrnehmungen, körperliche Reaktionen und äußere Vorgänge.  

Gelebter Kinderschutz setzt eine institutionell verankerte Kultur der Achtsamkeit 

voraus. Diese besteht aus gemeinsamen Überzeugungen, Werten und Regeln, die in 

tief empfundenen Gefühlen der Billigung oder der Missbilligung verankert sind.  

Diese Kultur wird getragen von Fachwissen und einer Feedbackkultur.  

Es geht um ein anderes Handeln: Hinsehen und nicht wegschauen, handlungsfähig 

sein und Zivilcourage zeigen und fördern.  

 

Eine Kultur der Achtsamkeit wird in unserer Einrichtung gelebt, indem:  

• im Team eine Haltung besteht, achtsam miteinander umzugehen, hinzusehen und 

sich mit dem eigenen und dem Verhalten eines Anderen auseinander zu setzen.  

• die so entstandene Haltung sich auch in einer respektvollen und wertschätzenden 

Sprache ausdrückt. 

• jeder Mitarbeiter einen sensiblen Umgang mit den Grenzen eines Anderen, aber 

auch mit eigenen Grenzen durch regelmäßige Selbstreflexion überprüft. Diese 

Selbstreflexion bedarf auch eines Gespürs für Personen und Situationen. 

 

3. Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Das Recht jeden Kindes auf Schutz, gegenüber allen Formen von Gewalt, gilt 

uneingeschränkt – auch im Verhältnis zu den eigenen Eltern und anderen 

sorgeberechtigten Personen.  

Fachkräfte in den Bildungseinrichtungen für Kinder kennen den staatlichen 

Schutzauftrag und beziehen diesen auch auf ihr eigenes Handeln.  
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Grundlagen eines Gewaltschutzkonzeptes ergeben sich aus den folgenden 

rechtlichen Rahmenbedingungen:  

• Aus den im Grundgesetz verankerten Aussagen in Artikel 1 und 2 (in 

Auszügen): „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf 

die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 

Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“  

• Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) heißt es in § 1631: „Kinder haben ein Recht 

auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen 

und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“ – dies gilt sowohl 

innerhalb der Familie, dem persönlichen Umfeld und selbstverständlich auch 

für die Arbeit in der Kindertageseinrichtung.  

• Die UN-Kinderechtskonvention ist ein Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes und verpflichtet die Vertragsstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, die 

Kinder vor allen Formen von Gewalt schützen: Dies beinhaltet nicht nur 

Formen körperlicher, sondern auch emotionaler Gewalt, Ausbeutung, 

Verwahrlosung, Vernachlässigung und des sexuellen Missbrauchs. Die 

Vertragsstaaten sichern dem Kind das Recht zu, in allen, das Kind 

berührenden Angelegenheiten, seine Meinung frei äußern zu dürfen und 

berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend 

seines Alters und seiner Reife. 

• Nach § 45 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB) ist die Betriebserlaubnis 

Voraussetzung für den Betrieb einer Einrichtung und für die Förderung nach 

dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Die 

Erlaubnis ist gemäß Absatz (2) zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder in der 

Einrichtung gewährleistet ist. Mit dem Antrag auf die Erteilung einer 

Betriebserlaubnis ist die Eignung des Personals durch die  

o Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifischen 

Ausbildungsnachweisen,  
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o Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 

30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes sicherzustellen.  

o § 72a SGB VIII regelt den Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter 

Personen  

o Führungszeugnisse sind von dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen 

Abständen (spätestens aber nach 5 Jahren) erneut anzufordern und zu 

prüfen.  

• Im § 47 SGB VIII sind unverzügliche Meldepflichten des Trägers geregelt.  

• Im § 8a SGB VIII und im § 9b des BayKiBiG ist der Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung für Träger von Kindertageseinrichtungen geregelt.  

• Laut § 8b SGB VIII haben Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder 

ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten, gegenüber dem 

überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der 

Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des 

Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt.  

• Laut § 1 (3) der Ausführungsverordnung zum BayKiBiG (AVBayKiBiG) basiert 

die Arbeit des pädagogischen Personals auf dem Konzept der Inklusion und 

der Teilhabe, dass die Normalität der Verschiedenheit von Menschen betont, 

eine Ausgrenzung anhand bestimmter Merkmale ablehnt und die Beteiligung 

ermöglicht. Kinder mit und ohne Behinderung werden nach Möglichkeit 

gemeinsam gebildet, erzogen und betreut sowie darin unterstützt, sich mit 

ihren Stärken und Schwächen gegenseitig anzunehmen. Alle Kinder werden 

mit geeigneten und fest im Alltag der Einrichtung integrierten 

Beteiligungsverfahren darin unterstützt, ihre Rechte auf Selbstbestimmung, 

Mitbestimmung und Mitwirkung an strukturellen Entscheidungen sowie ihre 

Beschwerdemöglichkeiten in persönlichen Angelegenheiten wahrzunehmen. 

Daraus ergibt sich der Auftrag, alltagsintegrierte pädagogische 

Angebotsformen zur gemeinsamen Bildung, Betreuung und Erziehung aller 

Kinder zu entwickeln. 
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4. Schweigepflicht und Datenschutz  

 

Mitarbeitende sind grundsätzlich über ihre Schweigepflicht und den Datenschutz zu 

informieren und darauf zu verpflichten. Bezüglich des Umgangs mit 

personenbezogenen Daten (insbesondere Foto- und Filmaufnahmen) ist mit den 

Personensorgeberechtigten schriftlich zu klären, was zu welchem Zweck in der 

Kindertageseinrichtung erhoben, erstellt, wozu verwendet und ggf. weitergegeben 

wird. Soweit dem Träger bzw. den von ihm beschäftigten Fachkräften zur 

Sicherstellung dieses Schutzauftrags Informationen bekannt oder ermittelt werden 

und die Weitergabe dieser Informationen zur Sicherstellung des Schutzauftrags 

erforderlich ist, bestehen keine, die Wahrnehmung dieser Aufgabe einschränkenden 

datenschutzrechtlichen Vorbehalte. Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu 

dem Zweck übermittelt oder genutzt werden dürfen, zu dem sie erhoben wurden  

(§ 64 Abs.1 SGB VIII, § 69 Abs.1 Nr. 1 SGB X). Bei der Hinzuziehung einer insoweit 

erfahrenen Fachkraft ist die Anonymisierung der Falldaten - soweit wie möglich - zu 

beachten. Kommen der Träger und das Personal im Rahmen einer 

Gefährdungseinschätzung zu dem Ergebnis, dass eine Gefährdung des Kindes 

vorliegt und diese nicht anders abgewendet werden kann, sind sie befugt, das 

Jugendamt über den Vorfall mit den entsprechenden Daten zu informieren. Es 

handelt sich um gesetzliche Erlaubnistatbestände, die eine Übermittlung zulassen 

und zugleich eine strafrechtlich relevante Handlung im Sinne des § 203 

Strafgesetzbuch (StGB) (Berufsgeheimnisträger, zu denen das SVE-Personal nicht 

zählt) ausschließen. Liegen also Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, ist 

die Einschaltung des Jugendamts durch den SVE-Träger geboten. 

 

5. Definition einer Kindeswohlgefährdung 

Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine gegenwärtige oder zumindest 

unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei 

ihrer Fortdauer eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder 

seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. 
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6. Formen von Kindeswohlgefährdung 

• Vernachlässigung 

Grundlegende Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden 

unzureichend befriedigt. (Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Sicherheit, 

emotionaler Austausch und Förderung in Sprache und Bewegung) 

• Körperliche Gewalt 

Kinder werden durch Eltern oder andere Personen körperlich beeinträchtigt,  

z. B. durch Schlagen, Treten oder durch Unterlassung (fehlende Versorgung 

von Verletzungen). 

• Seelische Grausamkeit 

Wiederholte extreme Verhaltensmuster von Erziehungspersonen geben 

Kindern oder Jugendlichen zu verstehen, dass sie wertlos, voller Fehler, 

ungeliebt, ungewollt, oder nur dazu nütze sind, die Bedürfnisse eines anderen 

Menschen zu erfüllen. 

• Sexueller Missbrauch 

Dazu zählt jede sexuelle Handlung an oder vor Kindern und Jugendlichen. 

 

 

7. Grenzverletzungen/ Grenzüberschreitungen durch Mitarbeiter/innen 

 

Grenzverletzungen sind Handlungen, die unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit 

liegen.  

Sie beschreiben im Umgang mit Schutzbefohlenen ein einmaliges unangemessenes 

Verhalten, das sowohl geplant als auch unbeabsichtigt geschehen kann. Dabei ist 

die Unangemessenheit des Verhaltens vom Entwicklungsstand des Schutzbefohlenen 

abhängig. Wichtig dabei ist es, Signale wahrzunehmen und darauf zu reagieren.  

Grenzverletzungen können z. B. sein:  

• eine tröstende Umarmung, obwohl es dem Kind unangenehm ist  

• unangekündigter Körperkontakt (z.B. Lätzchen überziehen, Nase/Mund 

abwischen)  

• Kind ungefragt auf den Schoß nehmen,  

• Tragen, obwohl das Kind dies nicht möchte  

• Missachtung der Intimsphäre (z.B. unangekündigtes Betreten der Toilette)  
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• Fotos von Kindern machen und diese in sozialen Netzwerken verbreiten z. B. 

auf Facebook, Instagram  

• eine laute und unbeabsichtigt scharfe Ansprache oder eine unbedachte 

Bemerkung der Fachkraft an die Kinder, weil sie sonst nicht gehört wird  

• Kind ungefragt umziehen  

• Kind mit anderen vergleichen  

• im Beisein des Kindes über das Kind oder dessen Eltern (abwertend) 

sprechen  

• Abwertende Bemerkungen („Du schon wieder“, „Stell dich nicht so an“)  

• abwertende Körpersprache (z.B. das Kind böse und abfällig anschauen)  

• Kind stehen lassen und ignorieren 

 

8. Gewalt von Kindern untereinander 

 

Damit es in unserer SVE möglichst zu keinen Grenzverletzungen kommt, haben wir für 

alle gleichermaßen geltende Regeln zur Orientierung festgelegt. Diese Regeln und 

Wertevorstellungen werden immer wieder mit den Kindern besprochen. Raufereien 

und Reibereien unter den Kindern sind in einem gewissen Maße Normalität und 

gehören zum Alltag einer SVE. Diese werden weitestgehend von den 

Mitarbeitern/innen toleriert. Die Kinder werden von uns dahingehend unterstützt, die 

„harmlosen Zusammenstöße“ selbständig und untereinander zu klären. Die Aufgabe 

des päd. Fachpersonals besteht darin, genau hinzusehen, wann diese Grenze der 

Normalität überschritten wird und eingegriffen werden muss. Die Konfliktfähigkeit der 

Kinder ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die intensiv und stetig gefördert wird, da 

sie als Basis für eine Gewaltprävention in der Einrichtung fungiert. Überschreitungen 

bei Konflikten können gerade im psychischen Bereich sehr subtil ablaufen, und 

bereits unter den Kleinen eine Art „Mobbing-Charakter“ entwickeln. In solchen Fällen 

sind genaue Beobachtung und Dokumentation von Nöten. Erhärtet sich so ein 

Verdacht, so erfordert dies ein zügiges Handeln der Pädagogen. Es folgen 

Gespräche innerhalb der Einrichtung (kollegiale Beratung, Rücksprache mit der 

Leitung), aber selbstverständlich auch mit den betroffenen Eltern. Sollten wir an 

dieser Stelle nicht weiterkommen, wären andere Institutionen von außen, bis hin zum 
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Jugendamt miteinzubeziehen. Die körperliche Gewalt ist meistens sehr viel deutlicher 

als solche zu erkennen. Kratzen, Beißen, Hauen, Schubsen, Treten der Kinder 

untereinander kommen täglich vor. Beobachten wir dabei ein deutlich unterlegenes 

Kind, ein weinendes/sich nicht wehrendes Kind, so wird eingeschritten und der Vorfall 

mit den betreffenden Kindern verbal geklärt. Die Motivationen der Kinder für die 

Ausübung von körperlicher Gewalt sind vielfältig und nicht immer erkennbar 

(gerade, wenn die sprachlichen Fähigkeiten noch begrenzt sind).  

 

9. Prävention 

 

Die Einrichtung will den Kindern Raum und Zeit geben, sich mit ihren Interessen, 

Fragen und Bedürfnissen einzubringen. Wir sind der Ansicht, dass die 

Selbstbestimmung der Kinder die wichtigste Richtschnur bei Körperkontakt und 

Zärtlichkeit ist. Die PädagogInnen achten auf verbale, mimische und körperliche 

Hinweise der Kinder, ablehnend oder zustimmend, und wir unterstützen uns dabei 

gegenseitig. Es ist die Aufgabe des pädagogischen Teams genau zu beobachten. 

Dabei ist sicherzustellen, dass es sich hier nicht um ein Ausnutzen eines Machtgefälles 

zwischen den Kindern handelt. 

 

9.1 Partizipation 

Ein wichtiger Bestandteil der Vorbeugung vor sexualisierter Gewalt oder 

Grenzverletzungen ist die Partizipation von Kindern. Ernst gemeinte 

Partizipation zielt darauf ab, Entscheidungsräume für Kinder zu öffnen. 

Unsere SVE Kinder werden deshalb in viele Entscheidungen des Alltags 

einbezogen und erfahren so, dass ihre Stimme Gehör findet. Ihre 

Handlungsfähigkeit wird durch Anhörung, Mitsprache, Mitwirkung und 

Einflussnahme erweitert. Dies geschieht auch im Morgenkreis. Hier können 

die Kinder ihre Anliegen oder Ideen einbringen. Durch diese 

entwicklungsangemessene Beteiligung der Kinder in 

Entscheidungsprozesse erlernen die Kinder, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu 

artikulieren. Dadurch wird eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre, 
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erzeugt. Somit fällt es den Kindern leichter, Situationen offen 

anzusprechen. Grenzüberschreitungen werden so bewusster 

wahrgenommen und die Verbalisierung wird erleichtert. 

 

9.2 Sexualpädagogik 

Wir legen sehr viele Wert auf eine ganzheitliche Erziehung. Somit ist auch 

die Sexualpädagogik Teil unserer Arbeit. Wir sind uns bewusst, dass die 

Entdeckung des Körpers wichtig für jedes Kind ist. In Kindergesprächs-

kreisen werden Regeln gemeinsam erstellt und besprochen. Durch das 

Wissen über den eigenen Körper und seine Empfindungen, ist es unseren 

Kindern möglich, Selbstbestimmung und eine körperbejahende Haltung zu 

erlangen. Wichtig ist uns auch die gegenseitige Wertschätzung und 

Respekt vor der körperlichen und geschlechtlichen Unterschiedlichkeit 

sowie die Akzeptanz des natürlichen Schamgefühls. Somit kann die 

Sexualpädagogik auch als Prävention vor sexuellem Missbrauch gesehen 

werden. Unter dieses Thema fallen viele Themen wie z. B. Doktorspiele. Hier 

gibt es klare Regeln, die, wie bereits erwähnt wurde vorher mit den Kindern 

besprochen wurden. Ebenso gehören zu diesem Schwerpunkt u. a. auch 

die Unterstützung sinnlicher Wahrnehmung, die Vermittlung von Intimität 

und verlässlichen Beziehungen und die Vermittlung von Gefühl und 

Sprache in angemessener Form. Wichtig dabei sind auch Bereiche, die 

Rückzugsmöglichkeiten bieten. Diese stehen unter besonderer Beachtung. 

 

9.3 Beschwerdemanagement 

Jedes Kind wird dazu ermutigt seine Wünsche, Kritik und Lob jederzeit 

äußern zu dürfen. Dadurch werden die Kinder zu mündigen Menschen 

erzogen. Sie erfahren, dass ihr Wort gehört wird und Veränderung erwirken 

kann. Beschwerden können auch in Form des jährlichen Fragebogens zur 

Eltern- Zufriedenheit eingereicht werden. Den PädagogInnen bietet sich 

die Möglichkeit, in den alltäglichen Gesprächen, sowie den jährlich 

stattfindenden Personalentwicklungsgesprächen zur Beschwerde. Die 
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PädagogInnen nehmen alle Beschwerden ernst und handelt besonnen 

und zeitnah. 

 

9.4 Auszug aus unseren Gruppenregeln 

 

• Es wird niemand absichtlich verletzt  

• Wenn ein Kind NEIN sagt oder „Lass das, ich will das nicht“ , hören und 

achten wir darauf.  

• Wir tun das Meiste gemeinsam, da wir eine Gruppe sind (Morgenkreis, 

Aufräumen, Brotzeit, Feiern usw....).  

• Wir hören einander zu und reden miteinander (auf Augenkontakt 

achten)  

• Wir nehmen aufeinander Rücksicht  

• Wenn wir sehen, dass jemand Hilfe braucht, helfen wir.  

• Wir sagen immer Bescheid, wo wir hingehen (z.B. Toilette, 

Lernwerkstätten)  

• Wir achten auf Körperhygiene.  

• Wir achten auf Tischkultur. • Wir achten die Umwelt.  

• Wir gehen sorgsam mit Dingen um, die uns nicht gehören.  

• Wir achten aufeinander.  

• STOP-Regel: Wenn wir etwas nicht möchten, uns jemand weh tut o.ä., 

sagen wir laut: „STOP“, damit derjenige aufhört. Diese Regel ist auch auf 

das Leben der Kinder übertragbar und kann bei gefährlichen Situationen 

immer wieder genutzt werden (besonders wichtig bei Kontakt mit 

Fremden)  

• Empathie und Gefühle erkennen: Regelmäßig üben wir mit den Kindern, 

zu erkennen, wie sich andere Kinder fühlen. Zudem schauen wir z.B., was 

wir machen können, wenn wir jemandem weh getan haben, damit es 

ihm/ ihr wieder besser geht 


